
Amt für Bodenmanagement Heppenheim 
- Flurbereinigungsbehörde - 
Odenwaldstraße 6 
64646 Heppenheim 

Flurbereinigungsverfahren Reichelsheim – Klein-Gumpen 
Aktenzeichen F 952 

Ladung zur 

Bekanntgabe der Ergebnisse der Wertermittlung 

 

 
Im Flurbereinigungsverfahren Reichelsheim-Klein-Gumpen sollen die Ergebnisse der Wertermitt-
lung gem. § 32 des Flurbereinigungsgesetzes bekannt gegeben werden. Hierzu finden folgende 
Termine statt: 

1. Teilnehmerversammlungen 

Zur Information der Teilnehmer über die Wertermittlung und die anstehende Bodenordnung (Ab-
findungsvereinbarung) sowie zur Erläuterung der übersandten Auszüge wird eine Teilnehmerver-
sammlung anberaumt auf 

Dienstag, den 15. April 2014, 20:00 Uhr 
in der Reichenberghalle, Sitzungssaal 

Konrad-Adenauer-Allee 1,  in 64385 Reichelsheim/Odw. 

Hierzu werden alle Eigentümer und Nutzungsberechtigten der zum Flurbereinigungsgebiet gehö-
renden Grundstücke eingeladen. 

2. Offenlegung der Wertermittlung 

Die Nachweisungen über die Ergebnisse der Wertermittlung liegen 
 

am Mittwoch, den 16. April 2014 von 9.00 – 18.00 Uhr und  
am Donnerstag, den 17. April 2014 von 9.00 – 16.00 Uhr  

 
im ehemaligen Landwirtschaftsamt Reichelsheim, Scheffelstraße 11, in  64385 Reichelsheim zur 
Einsichtnahme für die Beteiligten aus. Zur Erläuterung der Wertermittlung werden zu dieser Zeit 
Beschäftigte der Flurbereinigungsbehörde anwesend sein. 

3. Anhörungstermin 

Im Flurbereinigungsverfahren wird weiterhin Termin zur Bekanntgabe und Anhörung der Beteilig-
ten über die Ergebnisse der Wertermittlung auf 
 

Mittwoch, den 23. April 2014 um 11:00 Uhr 
 

im ehemaligen Landwirtschaftsamt Reichelsheim, Scheffelstraße 11, in  64385 Reichelsheim 
anberaumt, zu dem die Beteiligten hiermit eingeladen werden. 

4. Hinweise 

Einwendungen gegen die Wertermittlung können während der Offenlegung, im Anhörungstermin 
und danach bis zur Feststellung der Ergebnisse der Wertermittlung vorgebracht werden. Die Ein-
wendungen können schriftlich oder mündlich zur Niederschrift erhoben werden. 
Wer keine Einwendungen erheben will und keine Auskünfte wünscht, braucht am Anhö-
rungstermin nicht teilzunehmen. 
 
 Heppenheim den 13.03.2014 

Im Auftrag Siegel  
gez. Steinebrunner 
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